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In der landwirtschaftlichen Frauenschule, welche als
erste und einzige Schule dieser Art in Österreich
ins Leben tritt, wird Töchtern bezw. Frauen von Land¬
wirten (Besitzern, Pächtern usw.), welche eine landwirt¬
schaftliche Fachausbildung zu erlangen wünschen, die
Gelegenheit zu einer solchen erschlossen und den angehen¬
den Fachlehrerinnen für landwirtschaftliche Haushaltungs¬
schulen es ermöglicht, die ihnen nach dem Prüfungsstatute
vorgeschriebene landwirtschaftliche Fachausbildung in theo¬
retischer und insbesondere auch praktischer Beziehung an
einer Anstalt mit einem erschöpfenden und abgerundeten
Lehrplane zu erhalten.

Die Schule ist für Bewerberinnen aus allen Kron-
ländern zugänglich und ist die Unterrichts- und Umgangs¬
sprache die deutsche.

Bewerberinnen mit einer anderen Muttersprache ha¬
ben durch eine Aufnahmsprüfung den Beweis zu erbrin¬
gen, daß sie der deutschen Sprache mündlich und schrift¬
lich mächtig sind.

Zur Aufnahme in die landwirtschaftliche Frauen¬
schule ist vorderhand erforderlich:

Mindestens die absolvierte Bürgerschule oder eine
über den gesamten Lehrstoff derselben mit Erfolg abge¬
legte Prüfung, möglichste Kenntnis aller Handarbeiten
inkl. Kleidermachen, kräftige Gesundheit und guter Leu¬
mund; den Vorzug haben solche, welche Praxis in der
Landwirtschaft, eventuell solche als Kindergärtnerin oder
Erzieherin nachweisen können.

Als Mindestalter zum Eintritte wird das zurück¬
gelegte 19. Lebensjahr verlangt. Der lehrplanmäßige
Unterricht dauert in der Frauenschule 2 Jahre, nach
welcher Zeit sich die Kandidatinnen einer theoretischen
und praktischen Prüfung zu unterziehen haben.

Den Absolventinnen eröffnen sich die Möglichkeiten
zur Anstellung als Leiterinnen der hauswirtschaftlichen
und landwirtschaftlichen Agenden größerer Gutsbetriebe,
eventuell als tüchtige Ehegattinnen an der Seite von
Gutsbesitzern, Pächtern, Verwaltern usw. zu wirken, fer¬
ner die Zulassung zur Prüfung für Fach- und Haus¬
haltungslehrerinnen, außerdem der Beruf als Koch- und
Haushaltungswanderlehrerin.In der landwirtschaftlichen Haushaltungs¬
schule für Bauerntöchter können nur Mädchen von
Bauern oder Landwirten (Pächtern) Aufnahme finden,
welche die Volksschule als Grundlage und eine einschlä--
gige Praxis in den Handfertigkeitsfächern, hauswirtschaft¬
liche und landwirtschaftliche Praxis besitzen. — Beim
Eintritt in diese Schule wird ein Mindestalter von 17 Jah¬
ren, volle Gesundheit und guter Leumund verlangt.
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